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Man absiwitt sich b«» I. A. Schi in Bern, «n» »«»
>,»«« Postamtirn. Z9O.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Da? Abonnement w? 7» Nummer» ober für ei» Vier ^ ^

r.imhr ist in Bern 4 Fr. 5 bK. und «nst« Pern L 5
vo,Isc-o 5 Fr. 5 W. I - '-'ft,' ' »> ».»» > W>^>—

f/ì

Herausgegeben von Usteri.

Kreytag, den -7 IM iLor^ Fünftes Quartal. Den 28Meß»dsr IX.

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück ;?<?, das fünfte Quartal des

sse urn Schw. N e p n bltk a n e r s zu Ende geht, so

find die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung
ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Aboimcment
fÄr das sê ch s te Quartal mit 4 Fr. ; btz. in Btrn,
Und mit 5 Fr. î btz pvstfrey ausftr Bern, ungesäumt

zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
tzbzender Blätter, von denen noch Exemplare um vcygesezie
Preise zu habe» sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bande, jeder zu « Fr.
Guvplcmenl dazu - Kr.
Neues helvetisches Taqblatt, 2 Bande, jeder, zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, i Baud, 4 Fb.
Neuer saureizerischer Republikaner 4 àuakralê, jedes zu
4 Fr. Fünftes Quartals Fr.. 5. by.
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,

sollen in einigen Siipplemenkhcften nachgeliefert werden,
lebald sich eine hinlängliche Acchl Zkdomàte» für diese Suv-
plemeutc gefunden har, Man orgmunerirt für das nste Heft
mit z Fr. bey dein Herausgeber oder bey I. A. Schs.

Von den Registern zu obige,, Sammlungen sind biSdahin
drey zu den z Banden des schweizenschen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des Dagbiaus erschienen: die übn-
gen sollen nachfolgen.

Gesetzgebender Rath, 27. May.
Fortsetzung.

(Beschluß ttcs MunizipalitätSgrsctzvorschlags.'X

Vierter Abschnitt.
Nähere Bestimmung der Einrichtung,

Reckte und Pflichten der Gemeinde,
rathe.

á. Im Allgemeinen.
60. Zu Abfassung eines gültigen Beschlusses bedarf

eseincsiheils der Anwesenheit von Einem über die Hälfte
der Glieder des Gemcinderathsoder da,, wo die Ver-

ordneten beygczogen werden sollen, der Glieder des G>
meinderalhs und der Verordnete» zusammengenommen;
anderscheils der absoluten Mehrheit der anwesenden

Glieder. Des Vorsitzers Stimme wird nur bey imiste«

henden Stimmen gezählt.

6l. Der Distrikksstatthalter beeidigt alljährlich, nach

her Formel einer jeden ^onfeßion, die Mitglieder de6

Gemcinderachs und die Gemeindsverorduelen dahin:
daß jeder die Pachten deS Amts, das ihm aufgetragen
ist» nach bestem Gewissen in wahren Treuen, nach allen
seinen Kräften, als ein gute? Bürger erfüllen-weile.

L. In ^besonders,
i) AIS Ortspolizeybehsrde überhaupt.

6s, Die GeMeindàâîhe können G e m es n d ckr d » u n«

g e n über Gegenstände abfasset,, dir tlutcr sic gehören.

Denselben soll FSlge geleistet werdet,, so lange sie nicht
von der Verwallungskammer des CantouS oder dem

Vvllzjchemgsrathe eingestellt oder aufgehoben werden.

6z. Die Gemeinderäihe stehen unter ber Oberanf.
sieht der VcrwaltnngKammer deS Cantons, welche

berechtigt ist, sowohl ihre Beschlüsse aufzuheben oder

abzuändern, als abet die Gememderälhe selbst z weckt

zu weisen, und bey wirklichen Vergehen oder foridau.
render Nachläßigkeit von ihren Verrichtungen zu ftsp.u«
Vieren und den gerichtlichen Behörden zu üdergcken;
so wie auch sie einstweilen ans der Zahl der Gemeinds-

verordneten, oder wenn diese auch mitbeschuldigt sind,

aus Ortsbürgcn, zu ersetzen.

64. Die Gemctnderäthe können sich in so viel Aus.
schüsse (Sektionen, Kammern) theilen, als es die

Verschiedenheit ihrer Arbeiten erfordern mag.
Zu Bildung dieser Ausschüsse können den Mitgliedern

des Gemeinderaths auch andere Bürger beygèorduet

und denselben mäßige GeHalle bestimmt werden.



Der Pfarrgeistliche des Orts ist nothwendiges Mit«
glied der Commißionen, die sich mit dem Armen - Kir-
chen- und Schulwesen beschäftigen.' Im Fall der

Gemeintcrath selbst diese Geschäfte übcrnimt, soll der

Pfarrgeistliche deö Orts der Berathung über diese Ge-
genstände bcygezogen werden.

Die Ausschüsse dürfen sich lediglich mit VollziehungS-
fachen und mit allsälliger Vorberathung der i» ihr Fach
einschlagenden allgemeinen Maßnahmen beschäftigen,
und sind dcm Gemeinderath untergeordner.

2) AIS Vormundschafts - und Armcnpolizeybehörde.

6;. Zu Besorgung des Vormundschafts- und Ar-
menwescus, sind die Gemeindcräthe gehalten, einen

Waysen- und Armenpfleger und eine eigene Waysen-
und Armencvmmißion, von welcher derselbe nvthiven-
diges Mitglied ist, niederzusetzen.

Diese Commißion kann allein aus Genossen derjeni,

gen Bürgergcmeinden, oder da, wo es keine Bürger-
gemeinden giebt, aus Angehörigen derjenigen Land-
oder Ortschaften bestehen, aus welchen der Gemeinde«

rathsbcjirk zusammengesczt ist.

Sie hat die Verwaltung der Armengüter; sie be-

stimmt die Unterstützungen und besorgt die Waysen und

unehelichen Kinder, welche die Gemeinde unterhalten

muß. Der Armenpfleger führt die Armenkasse; er hat
die Aufsicht über die dürftigen Gemeindsgenossen und

besorgt die Austhcilung der Unterstützung oder Allmosen

zufolge den Beschlüssen des Gemeinderalhs oder der

Commißion.

An denjenigen Orten, wo nicht die ganze Gemeinde,

sondern besondere Verbindungen in derselben ihre Wai.
sen und Armen verpflegen, bestehen die Pflichten der

Waisen» und Armen-Commißion und des Gemeinderaths
lediglich i» der Oberaufsicht über dieselben.

z) Als Aufseher über Kirche» und Schulen.

66. Die Kirchen. und Schulgütcr sollen unter ih-

rcn besonderen Verwaltungen bleiben ; und da wo unter

Bürgern von verschiedener Religion abgesonderte Ortsge-
mcindsgüter vorhanden sind, dieselben auch fernerhin a!>.

sonderlich verwaltet werden..

4) Als Aufseher über die Straspolizcy-Vergehen.

67. Jedes Mitglied des Gemeinderaths hat die be-

sondere Pflicht aus sich, die Polizeyvergehen, bey denen

es. entweder, selbst Zeuge gewesen, oder die ihm sonst glaub-

10 —

würdig angezeigt worden, dem Gemeinderath einziive-
richten.

Der Gemeinderath soll die ihm gemachte» Anzeigen
mittelst Untersuchung der Sache durch Verhör des Be«
klagten und allfälliger Zeugen ecwahren, eine Urkunde
darüber ausfertigen, durch welche die Thatsache fcstge.
sezt wird, und alsdann dieselbe samt den vorläufigen
Akten an den Polizeyrichter senden, der sofort gehalten
ist, von Amtswegcn gegen den Beklagten zu verfahren
und die Strafe des Gesetzes gegen ihn auszusprechen.

Jedes Mitglied des Gemeindcraths hat, »1 Betreff
von Polizeyvergehen bey denen es Zeuge gewesen, voll-,

ständige Glaubwürdigkeit.

5) Als Verwaltungsbehörde.

68. Jeder Gemeinderath ernennt auf 4 Jahre ans
seiner Mille einen Seckelmeister und nach Belieben,
ausser derselben einen Bauinspektor; ferner, m denje»

»igtn Gemeinden, welche Waldungen oder andere Lie«

genschaften besitzen, die Ortsgemcmdgüter sinv, einen
Forstaufseher.

Alle diese Beamten bleiben aber dem Gemeinderath
untergeordnet; die auslrciendcn von ihnen sind alsogleich
wieder wahlfähig.

In weniger volkreichen mid ausgedehnten Gemeinde-
rathsbezirkm können zwey dieser Funktionen der näm»
lichen Person übertragen werde».

6?. Der Seckelmeistcr ist mit der Einnahme und
Ausgabe der Einkünfte, nach Maßgabe der Beschlüsse
des Gcmcinderachs, beschäftigt.

70. Der Bauinspektor besorgt die Erbauung und
Unterhaltung sowohl der Gebäude, welche der OrtSge-
meinde gehören, als aber der Straßen, des Gassnpfla"
sters, der Brunnen und aller Bauarbeilen, welche un«
ternommen werden.

70. Der Forstaufseher wacht über die Erhaltung und
CrgänMg der Waldungen und den Holzschlag, so wie
auch für die Unterhaltung der Liegenschaften.

72. In grösser» Gemeinden kann der Gemeinderath
zu Besorgung der Verwalknngsgeschäfte neben obigen
Begmten bis auf drey Commißionen niedersetzen deren
Mitglieder von ihm auf 4 Jahre in oder aussr seiner
Mitte ernennt werden, und alsoglcich wieder wahlsa-
hig sind.

Diese Commißionen sind mit der Vollziehung der Be-
schlüss beladen, die auf die Verwaltung Bezug haben,
und mibcy dem Gemeinderath ebenfalls untergeordnet.

7.g. Die erste Commißion ist mit Einnahme aller dem



I

Eemrinderath angewiesenen Einkünfte so wie mit der

Verwendung derjelden deschästigcl. Sie führt die nö-

^ thigcn Rechnungen. Der Scckclmeistcr ist nothwendi-
ges Mitglied davon. Sie legt dem Gememdcrath die

Rechnungen einen Monat früher ad, als dieselben der

Generalversammlung vorgelegt werten sollen.

74- Die zweyte Commißion besorgt die Erbauung
und Ausbesserung der Gebäude, Brücken, Dämme,
Spatzicrgänge, Gassenpflaster, Brunnen, Straßen und

dergleichen/ so dem Genäcinderalh obliegen. Der Bau-
Inspektor ist allemal Mitglied dieser Csmmißion.

75. Die drille besorgt die Liegenschaften und Wal-
düngen der Gemeinde, welche nicht Armen, oder Srif-
tungsgüter sind. Der Forstausseher ist nothwendiges
Mitglied derselben.

76. Jede Commißion kann sich einen Sekretär und

Unlerbeamte halten, wenn es die Noth erfordert, de-

ren Ernennung und Gehallsdestimmuug aber dem Ge-

meindcrath überlassen ist.

77. Der Gemeinderath ist gehalten die Gcmeinds.
verordneten beyzuziehen:

1) Wenn die Kosten einer neuen Anlage diejenige

Summe übersteigen würden, welche die Gencralversamm-

lung der Ortsbürgcr als seine Compete»; bestimmt ha.
den wird.

2) Bey Rcchtshändeln, welche angehoben oder aus-

gehalten werden müssen.

z) Bey Ausleihung von Capitalien.
Ausser diesen angezeigte» Fällen kann der Gemeinde-

rath auch in andern Angelegenheiten die Gemeindsvcr.
»rdneten beyziehen.

78. Wenn ein Antrag des Gemeinderaths, welcher

mit Beyzug der Gemeiudsverordnelen behandelt wurde,
verworffen wird^ so kann derselbe von dem Gemeinde-

rath der Generalversammlung vorgetragen werden.

79. Ohne Bewilligung der Generalversammlung der

Ortsbürger, kann der Gemcinderaih keine Schuldver-

Pachtungen eingehen, für welche das Vermögen der

Ortsbürger oder die Ortsgemcindgüter haften sollen.

80 Eben so wenig kann derselbe ohne Bewilligung
der Generalvcrstrmmlung Steuern auf die Onsbürger
ausschreiben.

8«. In Absicht auf die Verwaltung der OrtSgcmemd-

guter ist dem Gcmeinderalh untersagt, unter welchem

Vorwand es sey, ohne Bewilligung der Generalver-

svmmlung der Orisbürger, und ohne Genehmigung der

Verwailungskammer des Cantons, den Capitalfond der

Ortsgemeindguter anzugreifen und zu Bestreitung der
laufenden Bedürfnisse zu verwenden.

gz. Wenn unter den Ortsgemeindgütern einer Ge-
meinde, Stiftungen, das heißt solche Güter oder Fonds
ssch vorfinden sollten, die vermöge des Willens ihrer,
Stifter zu bestimmten öffentlichen Zwecken und Be-
dürfnisscn verwendet werden, so sollen diese Güter oder
Fonds absonderlich verwaltet werden, und dem Gc-
meindcrath untersagt seyn, oyne Bewilligung der Ge-
»craloersammlung der Ortsbürgcr und ohne Gcnehmi,
gnug der VerwaltungSkaiMtter des Canwns, den Ertrag
dieser Güser zn andern, Gebrauche zu verwenden.

8z. Der Gemeinderalh legt alljährlich der General-
Versammlung der Orisbürger über seme Einnahme» unb
Ausgaben Rechnung ab.

Diese Rechnungen werden vor ihrer Abnahme von
den Gemeindsverordiietcn absonderlich untersucht, die
dann der Generalversammlung emcn Bericht darüber
erstatten.

Wenigstens 14 Tage vor der Generalversammlung
sollen die Rechnungen in dem Sekretariat des Gemein-
deraths jedem Orisbürger zur Einsicht offen stehen.

84. Es soll jedesmal eine Abschrift von der der
Generalversammlung abgelegten Rechnung des Gemein,
deraths der Verwaltungskammer des Cantons übersendet

werden, welche dieselbe von Amlswegen, jedoch ledig»

lieh dahin untersuchen wird: ob sie den vorstehende»!

Artikeln 8l und 82 entgegen sey? in weichem Fall sie

alsoglcich das nöthige verfügen wird.

8;. In denjenigen Fällen, die der Gemeinderaih
oder die Gemeindsverorbneten, kraft des gegenwärtlgew
Gesetzes, der Generalversammlung der Orisbürger vor,
tragen müssen, oder welche ihr vorzutragen sonst nöthig!
erachtet wird, soll jeweilcn ci» bestimmter Vorschlag
abgefaßt werden, der entweder unabgeändert angenom-
men oder verworfen werden muß.

Der Gemeinderath so wie die Bcygeordneten könnest!

einen verworfenen Vorschlag jederzeit von neuem mit
beliebigen Abänderungen der Generalversammlung vor?
tragen.

86. Der Gcmcindcrath ist gehalten, jeden Vorschlags
den er dcr Generalversammlung zu machen hat, zu eine»'

vorläufigen Untersuchung den Gemcindsoewrdneken oder'

ander» Commissarien zu übermachcn.

87. Gegenwärtiges Gesttz soll gedruckt, öffentlich)
bekannt gemacht und an gewohnte» Orten ange schlaget
werden,..



Folgende Botschaft wird verlesen und an die Polizcy.
xommißion gewiesen:

B. Gefttzaeber! Mit jedem Tag? zeigen sieh in allen

Theilen der Republik neue Schwierigkeiten, das Gesetz

pom 15. Christmonat 'Los zu handhaben, seine Voll,
jichung zu bewirken, nnd dadurch dem Staate jene Mir.
tel zu verschaffen, die er so dringend bedarf. Hauptfach-
iich sind es einige Munizipaliläten, die den Vcrordmi».

gen, welche ihnen die Beziehung der indirekten Abgaben

ausigten, den Gehorsam verweigern, und durch ihr
Beyspiel auf eine groß.' Anzahl anderer Mmuzivalttäleii
wirken, deren Thätigkeit lahmen » und bald eine ailge-
meine Stockung in das so wichtige Geschäft des Abga-
gabcnbezugö bringen werden. Um dieses zu verhindern,
hat der Voliz. Rath Maßregeln ergriffen, von deren

Wirksamkeit er sich den beste» Erfolg versprechen sollte.

Allein seine Erwartungen blieben uuersülll, so wie seine

Verordnungen unbefolgt.

B. Gesetzgeber! So sehr Sie mit dem Vollz. Rath
von der Nothwendigkeit überzeugt sind daß alle Hinder-
mffe, die sich der Beziehung der Slaatsabgabm enlge.
gensetzen, bezwungen und beseiügi werden muffen, so

sehr werden Sie mit ihm von der Wahrheit Vurchdrun-

gen seyn, daß es der vollziehenden Gewalt unmöglich

sey, jene Schwierigkeiten ohne besondere hauptsächlich

auf die dienstverweigcrnden Munizipaliläten wirkende

Kraftmitlel zu besiegen. Das wirksamste von allen scheint

knm Vollz. Rath die Vollmacht zu seyn, jene Munich
palbehördcn, die sich dem öffentlichen Dienste in Absicht

aus die Staatsabgaben entziehen, von ihrem Amte zu

entlassen, und sie durch andere Bürger zu ersetzen.

Der Vollz. Rath ladet Sie cm D. Gesetzgeber, diesen

Gegenstand ohne Zögerung Ihrer Berathung zu unter,
wersscn, und so Sie mit ihm von gleichen Gesinnungen

sind, ihm die gedachre Vollmacht zu ertheilen.

Die Criminalgesttzgebungseonimißion trägt folgendes

Dceret an, welches angenommen wird:
Der gesetzgebende Rath — auf die Botschaft deß

Vollz. Raths vom >8. d., und nach Anhörung deß

Berichts seiner Criminalgesetzgebungseonnnißion,

In Erwägung, daß nur allein der Aiisamuuugiiß aus-

fervrdeullicher Umstände, verbunden mit dem Wahne der

Gesetzlichkeit einer Erlaubniß welche von einem fränkischen

General ertheilt wurde, der sich diese Gewalt auszuüben

für berechtigt hielt, die Barbara Staussacher von Matt
Canton chitth, zu der widerrechtlichen Handlung der Bt-

Ende des fall

garnie verleitet hat, ohne daß daraus die Absicht ei»
Verbrechen begehen zu wollen, erhellet, verordnet:

Die Straffe wozu Barbara Scaussacher von Matt,
unterm -a Merz lezthin vom Camonsgencht Lmch
wrgeu Bigamie vecurtheiit worden, soll hcemii «us.
geHoden seyn.

Die Peritioncncommißio!, berichtet über nachfolgende
Gegenstände:

l. Die Gemeinde Corcelles begehrt von der Gemeinde
Petcrlingen abgesondert, eine eigene Munizipalitäl zu bil.
den. Wird an die Poiizryconimißion gewiesen.

s. Hciur. Bourgeois von Vex wünscht eine Person
zu hoyraihen, mit der er während seiner früheren Ehe
ein Kind erzeugte. Wird abgewiesen,

ä N bl 0 dl L^
Les Litovsns llö^vvttoel er Longcvorelt, avane apports

en buills touces leselistörentez brclncàs ci'inelulìrie pour
la fabrication cle la Klatuvs er lles étoffes en eNtcon celles

gMellez exiltenc en ängletsrro. llour l'eneouragement
eì'uns branche els commerce aulli nêcetlàirs et utlîs à

la bailee, ie Gouvernement a bien voulu leurs aceorclet
âès llarences et llrivileZSs exclullks penclant la clures
ils trois ans, Us manière que personne, excepte eux
sc leurs zg'ant-eáuls, ne pnitks kabrlguer, vemlrs oU
êcablir rlans roues la ltêpubliczus beivêtigue, aucuns
äbs lliffèremes espèce» äe älecaniguS lbus-mentionnèes,
savoir:

i°. Les V/a ter Uadtine», propres ìs Mer îa
chaîne cle rvutSS lès êtollìs korMl!, et excepte Seile ils
la Noullelme. Lett? Kiarure eff connue sous ie nouì
ele ^ater 's will ânglais.

2't Le» ä e n n / ». Leà ûîêeanigues klsnt la trâms
cle toutes ic» étoffes lle cotton, excepté celle âs là
Nouffeline, selon le» prvceäe» anglais.

z". La dlnvötty' volante. Lette Xrtvette sert
à-tiffsr routez piàcs» ei'êcoffes.,. soir en cotton, laine,
log'L ou kl clelin, et scia äani rmices les largeurs.
LIIs eloubla l'ouvrazs âs lw àvecce orclinaire.

4°. LUs ül eo a ni gu ö à imprimer les inclisn-
nés selon le» procsllss anglais. Letts eiernicre latente
elì pour sept an».

Les Lito/ens Ile^woocl et Lonzwortli offrent le»

lusclites I»lecan:gues au kublic ensemble ou séparément,

ou par vovs cle souscription, ll kaut s'aclreffer pour
ches explications, plus.amples à eux-mêmes, malln»
Lrêelerie à bainr-Lall.

t'N Quartals.
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